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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 

 

Die Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 13. Juni 1990 

(GVOBl. Schl.-H. S. 391), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Februar 2004 

(GVOBl. Schl.-H. S. 54), wird wie folgt geändert: 

 

1. Folgender Artikel 5a wird eingefügt: 

 

„Artikel 5a 

Schutz und Förderung pflegebedürftiger Menschen 

Das Land schützt die Rechte und Interessen pflegebedürftiger Menschen 

und fördert eine Versorgung, die allen Pflegebedürftigen ein menschenwürdiges 

Leben ermöglicht.“ 

 

2. Artikel 12 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

(2) Die oder der Vorsitzende der stärksten die Regierung nicht tragenden Fraktion ist die 

Oppositionsführerin oder der Oppositionsführer. Bei gleicher Fraktionsstärke ist das bei 

der letzten Landtagswahl erzielte Stimmenergebnis der Parteien maßgeblich. Im Übri-

gen entscheidet das von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages zu zie-

hende Los.  

 

3. Artikel 22 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

(1) Die Landesregierung ist verpflichtet, den Landtag über die Vorbereitung von Geset-

zen und Staatsverträgen sowie über Grundsatzfragen der Landesplanung, der Stand-

ortplanung  und der Durchführung von Großvorhaben frühzeitig und vollständig zu unter-

richten. Das Gleiche gilt für die Vorbereitung von Verwaltungsabkommen, Verordnungen 
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und Verwaltungsvorschriften, für die Mitwirkung im Bundesrat und für die Zusammenar-

beit mit dem Bund, den Ländern, anderen Staaten, zwischenstaatlichen Einrichtungen, 

insbesondere der Europäischen Union, sowie deren Organen, soweit es um Gegens-

tände von grundsätzlicher Bedeutung geht. 

 

4. Artikel 44 erhält folgende Fassung: 

 

„Artikel 44 

Landesverfassungsgericht 

 

(1) Es wird ein Landesverfassungsgericht errichtet. 

 

(2) Das Landesverfassungsgericht entscheidet: 

 

1. über die Auslegung der Verfassung aus Anlass von Streitigkeiten über den 

Umfang der Rechte und Pflichten des Landtages oder der Landesregierung oder 

anderer Beteiligter, die durch die Landesverfassung oder die Geschäftsordnung 

des Landtages mit eigenen Rechten ausgestattet sind; 

 

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche oder sachliche 

Vereinbarkeit von Landesrecht mit dieser Verfassung auf Antrag der Landesregierung 

oder eines Drittels der Mitglieder des Landtages; 

 

3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit dieser Verfassung, wenn ein Gericht 

das Verfahren nach Artikel 100 Abs.1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 

Deutschland ausgesetzt hat; 

 

4. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden 

wegen der Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 46 Abs. 1 und 2 

durch ein Landesgesetz; 

 

5. in den übrigen in dieser Verfassung vorgesehenen Fällen. 
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(3) Das Landesverfassungsgericht besteht aus sieben Mitgliedern.  Sie werden vom 

Landtag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder auf die Dauer 

Von sechs Jahren gewählt; einmalige Wiederwahl ist zulässig. Gewählt werden kann 

nur, wer die Befähigung zum Richteramt besitzt. 

 

(4) Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts dürfen weder dem Bundestag, 

dem Bundesrat, der Bundesregierung, noch entsprechenden Organen eines 

Landes angehören; sie üben ihre verfassungsrichterliche Tätigkeit ehrenamtlich 

aus. Die Wahrnehmung dieser Tätigkeit geht allen anderen Aufgaben vor. 

 

(5) Das Nähere regelt ein Gesetz. Es bestimmt, in welchen Fällen die Entscheidungen 

des Landesverfassungsgerichts Gesetzeskraft haben.“ 

 

5. Folgender Artikel 59b wird eingefügt: 

 

„Artikel 59b 

Erste Mitgliederwahl zum Landesverfassungsgericht 

Bei der ersten Wahl der gemäß Artikel 44 Abs. 3 zu bestellenden Mitglieder 

des Landesverfassungsgerichts werden vier Mitglieder auf die Dauer von neun Jahren 

und drei Mitglieder auf die Dauer von sechs Jahren gewählt.“ 

 

6. Folgender Artikel 59c wird eingefügt: 

 

„Artikel 59c 

Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts 

 

Für Landesverfassungsstreitigkeiten verbleibt es bis zur Errichtung des Landes-

verfassungsgerichts bei der Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts.“ 

 

 

 

Artikel 2 



5 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

 

 

 

Peter Lehnert        Klaus-Peter Puls 

und Fraktion         und Fraktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


